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Norm

AVG §1;

IslamG 1912 idF 1988/164;

Islamische Glaubensgemeinschaft 1988;

PrivSchG 1962 §14 Abs2;

StGG Art15;

Rechtssatz

Die vorgelegten Organisationsstatuten betre<en Einrichtungen, die zum Zweck der Besorgung innerer

Angelegenheiten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, nämlich der Organisation und inhaltlichen Regelung der

Ausbildung der Seelsorgeorgane, im Sinne des Art. 15 StGG eingerichtet sind. Eine Zuständigkeit der Schulbehörde zu

auf das Privatschulgesetz gegründeten Genehmigungsakten besteht in diesem Zusammenhang nicht (vgl. hiezu

Juranek, Schulverfassung und Schulverwaltung in Österreich und Europa I, 177 mwN).

Schlagworte

sachliche Zuständigkeit in einzelnen Angelegenheiten
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